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RS OGH 1928/4/12 4Ob37/28
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1928

Norm

ABGB §141 IB

Rechtssatz

Das bereits erloschene Recht des Kindes auf Unterhalt lebt wieder auf, wenn die wirtschaftliche Lage dem Kinde es

nicht gestattet, seine Arbeitskraft auszunützen. Die Arbeitslosenunterstützung des Kindes schließt die

Unterhaltsverpflichtung des Vaters nicht aus.
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